
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Beschlussanfechtung in der Aktiengesellschaft – 
Befugnisse des Versammlungsleiters 

 

Studienarbeit im Schwerpunktbereich Gesellschafts- und Steuerrecht  

Studienbegleitendes Seminar zu aktuellen Entwicklungen im Kapitalgesellschaftsrecht 

 

Prof. Dr. Christoph Teichmann 

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Handels- und Gesellschaftsrecht 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Wintersemester 2024/2025 

 

 

vorgelegt von: 

Paul Gräf 

Ulrichstraße 10, 97074 Würzburg 

paul.graef@stud-mail.uni-wuerzburg.de 

Matrikelnummer: 2736680 

6. Fachsemester 

 

 



Beschlussanfechtung in der Aktiengesellschaft – Befugnisse des Versammlungsleiters 

 II 

Inhaltsverzeichnis 

A. Einleitung ........................................................................................................................................ 1 

B. Der Versammlungsleiter .................................................................................................................. 2 

I. Rechtliche Grundlagen und Erforderlichkeit des Versammlungsleiters ................................... 2 

II. Person des Versammlungsleiters .............................................................................................. 3 

III. Legitimationsgrundlage und Rechtsstellung ........................................................................... 3 

IV. Aufgabe und Befugnisse ......................................................................................................... 4 

1. Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs ............................................................................ 4 

2. Rechtsgrundsätze der Versammlungsleitung ..................................................................... 5 

C. Anfechtungsklage als Rechtsmittel gegen Versammlungsleitermaßnahmen .................................. 5 

I. Anfechtungsgründe, § 243 AktG ............................................................................................... 6 

II. Einschränkende Auslegung des § 243 Abs. 1 AktG ................................................................ 7 

III. Stellungnahme und Reformbedarf .......................................................................................... 8 

D. Fehlerhafte Versammlungsleitung ................................................................................................ 10 

I. Leitungsmaßnahmen ................................................................................................................ 10 

1. Entscheidung über die Teilnahme .................................................................................... 10 

2. Sicherheits- und Einlasskontrollen .................................................................................. 10 

3. Leitung der Aussprache ................................................................................................... 11 

4. Leitung der Abstimmung ................................................................................................. 13 

a) Behandlung von Abstimmungsanträgen ................................................................... 13 

b) Feststellung des Abstimmungsergebnisses .............................................................. 14 

II. Ordnungsmaßnahmen ............................................................................................................. 15 

1. Generelle Maßnahmen ..................................................................................................... 15 

2. Individuelle Maßnahmen ................................................................................................. 17 

III. Stellungnahme und Lösungsansatz ....................................................................................... 18 

1. Herausforderungen des Versammlungsleiters ................................................................. 18 

2. Grenzen bisheriger Lösungsansätze ................................................................................. 18 

3. Eigener Lösungsansatz: „Versammlungsleiter Copilot“ ................................................. 19 

E. Fazit und Ausblick ......................................................................................................................... 20 

Anhang ............................................................................................................................................... III 

Anhang I - Empirische Untersuchung von Satzungsregelungen zum Versammlungsleiter ....... III 

Anhang II - KI-Chatbot "Versammlungsleiter Copilot" .............................................................. V 

Literaturverzeichnis ........................................................................................................................... IX 

Eigenständigkeitserklärung .......................................................................................................... XXIV 



Beschlussanfechtung in der Aktiengesellschaft – Befugnisse des Versammlungsleiters 

 1 

A. Einleitung 

Die Hauptversammlung stellt das Willensbildungsorgan der Aktiengesellschaft dar 

und komplettiert damit als „Sitz der Aktionärsdemokratie“1 neben Vorstand und 

Aufsichtsrat deren dreigliedrige Organisationsstruktur.2 Dabei treffen insbesondere 

bei Hauptversammlungen von Gesellschaften mit stark diversifizierter Aktionärs-

struktur Charaktere mit unterschiedlichen, teilweise konfligierenden, Interessen 

aufeinander. Es liegt in der Natur der Sache, dass zur Eindämmung des daraus re-

sultierenden Konfliktpotenzials eine ordnende Instanz erforderlich ist. Diese Rolle 

übernimmt der Versammlungsleiter, der als „Herr des Verfahrens“3 und neutraler 

Gegenpol der oft gespannten Atmosphäre entgegensteht.4 Er hat dabei alle Rechte, 

die er benötigt, um einen ordnungsmäßigen Ablauf der Hauptversammlung herbei-

zuführen.5 Diese Befugnisse sind zwar für den effektiven Ablauf unerlässlich, ste-

hen jedoch in einem inhärenten Spannungsverhältnis zu den dadurch einschränkba-

ren Aktionärsrechten, wie dem Frage- oder Rederecht.6 Gepaart mit der Notwen-

digkeit von ad hoc Entscheidungen sowie der Rechtsunsicherheit, die sich aus un-

zureichenden gesetzlichen Regelungen ergibt,7 ist das Handeln des Versammlungs-

leiters fehleranfällig und kann damit zur Anfechtbarkeit von Hauptversammlungs-

beschlüssen führen.8 Dies bietet eine potenzielle Zielscheibe für sog. „Berufsklä-

ger“, die auch nach ihrer Blütezeit durch Anfechtungsklagen Unternehmensent-

scheidungen blockieren und beträchtliche Schäden verursachen können.9 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Beschlussanfechtungsgründe infolge fehlerhafter Ver-

sammlungsleitung herauszuarbeiten. Hierzu werden vorweg der Versammlungslei-

ter sowie die Systematik der aktienrechtlichen Beschlussanfechtung beleuchtet. In 

die abschließende Stellungnahme fließt neben empirischen Untersuchungen auch 

ein moderner Lösungsansatz ein, der sich der Frage widmet, wie der Versamm-

lungsleiter Beschlussanfechtungsklagen vorbeugen kann. 

 
1  BVerfG, NJW 2000, 349, 351; Renner, AG 2015, 513, 520; K. Schmidt, GesR, S. 837. 
2  RGZ 63, 203, 208; Hoffmann, in: BeckOGK AktG, § 118 Rn. 7; Kubis, in: MüKo AktG, § 118 

Rn. 9; Teichmann/Wicke, ZGR 2021, 173, 175; Wagner, S. 23 ff. 
3  Bachmann, AG 1999, 210; Martens, WM 1981, 1010, 1012; Max, AG 1991, 77, 85. 
4  BGHZ 129, 136, 163; Ek, Rn. 3; Korsten, AG 2006, 321, 327; Roebers, S. 26. 
5  BGHZ 44, 245, 248; BGHZ 220, 36, Rn. 47; OLG Frankfurt, AG 2006, 249, 251 f.; Hoffmann-

Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 68; Sauerwald, S. 40. 
6  Jenne/Wulf, BB 2023, 1290, 1294; Langenbach, S. 2; Slavik, WM 2017, 1684, 1694; zum Frage-

/Rederecht: Heckschen/Salomon, in: BeckNotar-HdB, § 23 Rn. 304 ff.; vgl. § 131 Abs. 2 AktG. 
7  Danelzik, S. 76; Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 68. 
8  Langenbach, S. 3 f.; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 229 ff.; Niemz, S. 134 ff.; Roebers, S. 26. 
9  Butzke, ZIP 2005, 1164 ff.; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 281; Poelzig, AG 

2015, 476, 477; Theusinger/Schilha, BB 2015, 131 f.; von der Linden, NZG 2013, 208 f. 
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B. Der Versammlungsleiter 

Um den Versammlungsleiter im Gesamtzusammenhang der Arbeit adäquat zu er-

fassen, erfolgt zunächst eine Erläuterung seiner rechtlichen Einordnung. 

I. Rechtliche Grundlagen und Erforderlichkeit des Versammlungsleiters 

Der Versammlungsleiter ist im Aktiengesetz nur bruchstückhaft erwähnt, wobei ne-

ben „Versammlungsleiter“ auch von „Vorsitzender“ die Rede ist.10 So hat nach 

§ 130 Abs. 2 S. 1 AktG die Feststellung der getroffenen Hauptversammlungsbe-

schlüsse durch den Vorsitzenden zu erfolgen. Darüber hinaus kann der Versamm-

lungsleiter gem. § 118 Abs. 4 AktG ermächtigt werden, Bild- und Tonübertragun-

gen zu gestatten oder das Rede- und Fragerecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 

2 S. 2 AktG zu beschränken. Die gerichtliche Bestimmung des Versammlungslei-

ters ist in § 122 Abs. 3 S. 2 AktG geregelt. Neu hinzugekommen sind im Rahmen 

der virtuellen Hauptversammlung § 118a Abs. 2 S. 3 AktG und § 131 Abs. 1f 

AktG.11 Trotz der überschaubaren Regelungsdichte, lässt sich aus diesen normati-

ven Verankerungen folgern, dass der Gesetzgeber zumindest bei jeder beschließen-

den12 Hauptversammlung einen Versammlungsleiter zwingend voraussetzt.13 

Neben der rechtlichen Erforderlichkeit ist der Versammlungsleiter auch in tatsäch-

licher Hinsicht für die Funktionsfähigkeit der Hauptversammlung unverzichtbar.14 

Die Aktionäre üben in diesem Rahmen ihre Rechte gem. § 118 Abs. 1 AktG aus 

und entscheiden über die im Gesetz benannten Beschlussgegenstände.15 Ohne die 

Aktionärsrechte unangemessen zu beeinträchtigen, hat der Versammlungsleiter da-

rauf zu achten, dass die noch näher zu erläuternden Regeln nicht missbraucht wer-

den. Gerade bei großen Publikums-AGs16, bei denen teils eigensinnige Kleinaktio-

näre nicht selten die Grenzen überschreiten,17 erweist sich seine Neutralität als zent-

rales Element, um den geordneten Ablauf der Hauptversammlung zu gewährleisten. 
 

10  Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 57; Langenbach, S. 9. 
11  Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung 

genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften vom 
22.07.2022, BGBl. I, Nr. 27, S. 1166. 

12  Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 45, 48; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 519; 
zur Entbehrlichkeit in beschlussloser Hauptversammlung Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 108. 

13  Herrler, in: Grigoleit, AktG, § 129 Rn. 35; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 519; auch 
bei Vollversammlung notwendig: Kubis, in: MüKo AktG, § 110 Rn. 108; zur Entbehrlichkeit für 
Einmann-AG: Butzke, Kap. D Rn. 12; Wicke, NZG 2007, 771; a.A. Blasche, AG 2017, 16, 18. 

14  Niemz, S. 25 ff; Pliquett, S. 7; Theusinger/Schilha, BB 2015, 131 f. 
15  Spindler, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 118 Rn. 15; Teichmann, NZG 2014, 401, 402. 
16  Def. Hoffmann-Becking, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 2 Rn. 9; Müller, in: BeckHdB AG, § 1 Rn. 9. 
17  Zu Berufsklägern: Dornbach, S. 54 ff.; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 281; 

Yong, S. 41 ff.; zur Einflussnahme durch Shareholder Activism: Bunz, NZG 2014, 1049 f.; Schä-
fer/Wucherer, AG 2023, 483 ff.; zu „Proxy Advisorn“: Kubis, in: MüKo AktG, § 118 Rn. 30. 
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II. Person des Versammlungsleiters 

Mit Ausnahme des beurkundenden Notars18 und den Vorstandsmitgliedern19 kann 

jede natürliche Person zum Versammlungsleiter bestimmt werden. Die Bestim-

mung erfolgt in der Praxis üblicherweise durch die Satzung,20 wobei im absoluten 

Regelfall der Aufsichtsratsvorsitzende zum Leiter bestimmt wird.21 Ebenfalls mög-

lich ist die Bestimmung durch Geschäftsordnung,22 durch Gericht gem. 

§ 122 Abs. 3 S. 2 AktG23 oder eine Wahl durch die Hauptversammlung.24 Die Ab-

berufung hingegen richtet sich grundsätzlich nach der Art der Bestimmung.25  

III. Legitimationsgrundlage und Rechtsstellung 

Zu erörtern ist darüber hinaus die Frage nach der Legitimationsgrundlage der Be-

fugnisse des Versammlungsleiters. Dem unvollständigen Gesetzesmosaik fehlen 

hierfür entscheidende Steine, da es weder die umfassenden Befugnisse noch die 

allgemeine Kompetenzreichweite des Versammlungsleiters abbildet.26 Um diese 

Lücke zu schließen, wird darauf abgestellt, dass jede Mitgliederversammlung einen 

Leiter benötigt und sich dessen Befugnisse aus seiner Aufgabe als solcher ergeben, 

weshalb die Legitimationsgrundlage gewohnheitsrechtlicher Natur ist.27  

Die Diskussion über die Rechtsstellung des Versammlungsleiters als Organ der Ak-

tiengesellschaft28 kann mitunter bei Haftungsfragen relevant werden, wirkt sich je-

doch nicht auf das Thema dieser Arbeit aus, weshalb sie für die folgenden Ausfüh-

rungen ebenso unerheblich ist, wie die Frage nach dem zwischen Versammlungs-

leiter und Gesellschaft bestehenden Schuldverhältnis.29  

 
18  Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 62; Wicke, NZG 2007, 771. 
19  Butzke, Kap. D Rn. 5; Roebers, S. 48 f.; Wilsing/von der Linden, ZIP 2009, 641, 644.  
20  Bsp.: § 22 Abs. 1 Satzung adidas AG; § 20 Abs. 1 Satzung Bayerische Motoren Werke AG. 
21  Zu 97,27 % der 110 untersuchten Satzungen (38 aus DAX und 72 AGs des Registergerichts 

Würzburg), vgl. empirische Untersuchungen, Anh. I; ähnlich: Bayer/Hoffmann, AG 2012, R339, 
R340; zur Zwitterstellung des Aufsichtsratsvorsitzenden: Decher, in: FS Heidel, 2012, S. 201 ff. 

22  Kaum Praxisrelevant, da Ziel der Unterstützung des Versammlungsleiters bei Rechtsunsicher-
heit verfehlt wurde, vgl. RefE KonTraG, ZIP 1996, 2129, 2135; Schaaf, ZIP 1997, 1324, 1325. 

23  Annexkompetenz bei Einberufung durch Minderheit: Hoffmann-Becking, NZG 2017, 281, 283. 
24  Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 114; Marsch-Barner, in: HdB Börsen-AG, § 35 Rn. 31. 
25  Ek, S. 73 ff.; Rose, NZG 2007, 241 ff.; von der Linden, DB 2017, 1371 ff.; Wicke, NZG 2018, 

161; str.: Abwahl durch Satzung bestimmten Leiters, für h.M. reicht wichtiger Grund aus: OLG 
Frankfurt a. M., AG 2022, 448, 450; Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 45, 60 f.; Rose, NZG 
2007, 241, 242; von Falkenhausen/Kocher, BB 2005, 1068, 1069; a.A. Krieger, AG 2006, 355 ff. 

26  Danelzik, S. 76; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 125; Langenbach, S. 9; Sauerwald, S. 52. 
27  BGHZ 44, 245, 248; Dietrich, NZG 1998, 921, 923; Kuhn, WM 1966, 50, 57; Kuhnt, in: FS 

Lieberknecht, 1997, S. 45, 48 f.; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2011, S. 267, 271; Schaaf, 
ZIP 1999, 1339, 1340; von Falkenhausen, BB 1966, 337, 343; a.A. stellt auf Organstellung ab: 
Reinicke, S. 25; Schürnbrand, NZG 2014, 1211 f.; Vetter, in: FS Bergmann, 2018, S. 799, 808. 

28  Danelzik, S. 120 ff. m.w.N.; gegen Organstellung etwa Austmann, in: FS Hoffmann-Becking, 
2013, S. 45, 68; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 271; a.A. etwa Niemz, S. 69 ff. 

29  Zum Schuldverhältnis etwa Danelzik, S. 335 ff.; Langenbach, S. 189 ff.; Pliquett, S. 109 ff. 
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IV. Aufgabe und Befugnisse 

Wie eingangs dargelegt, sind die Befugnisse des Versammlungsleiters nur rudimen-

tär geregelt. Ihre Entwicklung und Feinjustierung erfolgten größtenteils in einem 

kontinuierlichen Prozess durch die Rechtsprechung und Literatur. 

1. Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs 

Den Anstoß für diesen Prozess gab das Grundsatzurteil des BGH vom 11.11.1965, 

das festlegte, dass der Versammlungsleiter seine Befugnisse und deren Grenzen aus 

seiner Aufgabe zur sachgemäßen Erledigung der Hauptversammlungsgeschäfte ab-

leitet.30 Mit der heute anerkannten31 Formel „Der Leiter einer Hauptversammlung 

hat alle Rechte, die er braucht, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Hauptver-

sammlung herbeizuführen.“32 wurde der Rahmen für die Befugnisse des Versamm-

lungsleiters abgesteckt und seither durch weitere Rechtsprechung schrittweise in 

einzelnen Fallkonstellationen verfeinert.33 Als zentrale Befugnisse sind etwa die 

Durchführung von Sicherheitskontrollen, die Leitung von Aussprache und Abstim-

mung sowie die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen wie z.B. Rede- oder Fra-

gezeitbeschränkungen zu nennen.34 Originäre Befugnisse des Versammlungsleiters 

können weder an die Hauptversammlung delegiert werden,35 noch kann eine Ent-

scheidung des Versammlungsleiters von dieser revidiert werden.36 Im Rahmen ih-

res Selbstorganisationsrechts verbleiben der Hauptversammlung zumindest die Ab-

wahl des Versammlungsleiters, die Vertagung oder Absetzung von Tagesordnungs-

punkten sowie die Vertagung einer bereits eröffneten Hauptversammlung.37  

Bei der Ausübung seiner Befugnisse hat der Versammlungsleiter einen weiten Er-

messensspielraum.38  

 
30  BGH, Urteil vom 11.11.1965 – II ZR 122/63 – BGHZ 44, 245, 248 = NJW 1966, 43, 44. 
31  Stellvertretend BGH NJW 2019, 669, Rn. 47; Herrler, in: Grigoleit, AktG, § 129 Rn. 43; 

Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 68; Kubis, in: MüKo AktG, § 
119 Rn. 125; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 269; Rose, NZG 2007, 241, 243. 

32  BGHZ 44, 245, Ls. 1. b) = NJW 1966, 43, 44. 
33  Etwa BVerfG, NJW 2000, 349 (Verfassungsmäßigkeit von Redezeitbeschränkung); BGHZ 220, 

36 (Abstimmungsreihenfolge bei Wahlen); BGH, NJW 2014, 541 (Beschränkung Auskunftsan-
spruch); BGH, AG 2013, 880 (Beschallung Präsenzbereich); BGH, NJW 2010, 1604 (Beschrän-
kung Frage- und Rederecht); KG, NZG 2024, 777 (Beschränkung Teilnahmerecht); OLG Köln, 
AG 2017, 351 (Nichtzulassen eines Antrags zur Abstimmung); OLG München, AG 2010, 842 
(Saalverweis); LG München, AG 2011, 211 (Reihenfolge der Redner). 

34  Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 269; Theusinger/Schilha, BB 2015, 131, 133. 
35  BGHZ 44, 245, 249 = NJW 1966, 43, 44; Herrler, in: Grigoleit, AktG, Anh. § 129 Rn. 45; 

möglich ist jedoch unverbindliche Meinungsumfrage: BGHZ 44, 245, 249 = NJW 1966, 43, 44. 
36  Bezzenberger, ZGR 1998, 352, 361 f.; Ihrig, in: FS Goette, 2011, S. 205, 209 ff. 
37  Hennerkes/Kögel, DB 1999, 81, 82; Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 50. 
38  BGH, NJW 2010, 1604, 1606; OLG Frankfurt, AG 2011, 36, 40; Reger, in: Bürgers/Körber/Lie-

der, AktG, Anh. § 129 Rn. 45a; Sauerwald, S. 246 ff.; Schwartzkopff, Rn. 313. 
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2. Rechtsgrundsätze der Versammlungsleitung 

Damit er diesen Spielraum nicht überstrapaziert, ist sein Ermessen durch Rechts-

grundsätze mit festen Leitplanken versehen. Zu diesen Rechtsgrundsätzen zählen 

das Neutralitätsgebot,39 das Gleichbehandlungsgebot gem. § 53a AktG,40  das 

Sachdienlichkeitsgebot41 sowie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.42 Der Ver-

sammlungsleiter darf demnach keinen Einfluss auf eine Abstimmung nehmen, 

muss die einzelnen Aktionäre mit Ausnahme des Stimmrechts nach Köpfen gleich-

behandeln, bedarf eines sachlichen Grundes für Maßnahmen gegen Aktionäre und 

darf in deren Rechte nur eingreifen, soweit dies für einen ordnungsgemäßen Ablauf 

geeignet, erforderlich und angemessen ist.43 Eine Überschreitung der Grenzen führt 

zur Rechtswidrigkeit der Maßnahme.44 Der Ermessensspielraum bietet dem Ver-

sammlungsleiter also keinen „safe harbour“, vielmehr kann sein Handeln dahinge-

hend gerichtlich überprüft werden, ob er sein Ermessen pflichtgemäß und fehlerfrei 

ausgeübt hat.45 Die dem Ermessen innewohnenden Schranken prägen sich je nach 

Maßnahme unterschiedlich aus, weshalb im späteren Verlauf besonders anfällige 

Befugnisse beleuchtet werden, bei denen potenzielle Anfechtungsgründe wegen 

fehlerhafter Versammlungsleitung auftreten können.  

C. Anfechtungsklage als Rechtsmittel gegen Versammlungsleitermaßnahmen 

Wer sich anschickt, die fehlerhafte Versammlungsleitung zu beleuchten, muss sich 

zunächst mit dem hierfür einschlägigen Rechtsschutzmittel auseinandersetzen, aus 

dem der Maßstab für die gerichtliche Überprüfung der Maßnahmen hervorgeht. 

Maßnahmen des Versammlungsleiters sind als solche grundsätzlich nicht selbst-

ständig angreifbar.46 Vielmehr lassen sich die Maßnahmen inzident mit einer Be-

schlussmängelklage gegen den jeweiligen Hauptversammlungsbeschluss überprü-

fen, in der dargelegt wird, dass dieser aufgrund einer fehlerhaften Maßnahme des 
 

39  RGZ 119, 243, 246; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 122; Sauerwald, S. 252; Theusin-
ger/Schilha, BB 2015, 131, 133; Ziemons, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 129 Rn. 78. 

40  BGHZ 44, 245, 255 = NJW 1966, 43, 45; OLG Frankfurt NZG, 2009, 1066, 1067, Dietrich, 
NZG 1998, 921, 923; Max, AG 1991, 77, 93; Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 49 f.; für eine 
Gleichbehandlung nach Stimmanteil: Seibert, WM 2005, 157, 161. 

41  BGH, NJW 2010, 1604, Rn. 15; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 186; Niemz, S. 126. 
42  BGHZ 184, 239, Rn. 16; OLG Frankfurt, AG 2011, 36, 40; Hoffmann-Becking/Austmann, in: 

MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 68; Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 45, 49 f. 
43  BGHZ 184, 239, Rn. 16; KG, NZG 2024, 777, Rn. 103; Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB 

GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 68; Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 50.  
44  Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 274; Sauerwald, S. 343 f. 
45  BGH, AG 2010, 292, 293; Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 276; Marsch-Barner, in: FS Bram-

bring, 2012, S. 267, 275; Sauerwald, S. 248; Spindler, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 131 Rn. 66c. 
46  Butzke, Kap. D Rn. 90; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 270 f.; Roebers, S. 246; 

zu den Voraussetzungen der allgemeinen Feststellungsklage gem. § 256 ZPO: Niemz, S. 138 ff. 
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Versammlungsleiters rechtswidrig ist.47 Der Katalog der Nichtigkeitsgründe nach 

§ 241 AktG umfasst keine Leitungsmaßnahmen, sodass der Rechtsschutz über die 

Anfechtungsklage gem. § 246 AktG verbleibt.48 Die Anfechtungsbefugnis ergibt 

sich dabei aus § 245 AktG. Der anfechtbare Beschluss ist zunächst so lange schwe-

bend wirksam, bis er durch Ablauf der Klagefrist von einem Monat gem. § 246 Abs. 

1 AktG in Bestandskraft erwächst oder aufgrund einer erfolgreichen Anfechtungs-

klage durch ein Gericht rückwirkend für nichtig erklärt wird, § 241 Nr. 5 AktG.49 

I. Anfechtungsgründe, § 243 AktG 

Von den für die Anfechtungsklage in § 243 AktG aufgeführten Anfechtungsgrün-

den ist bezüglich versammlungsleitender Maßnahmen § 243 Abs. 1 AktG einschlä-

gig. Demnach ist ein Beschluss wegen Verletzung des Gesetzes oder der Satzung 

anfechtbar. Gesetz in diesem Sinne ist nach Art. 2 EGBGB jede Rechtsnorm, also 

neben formellen Gesetzen insbesondere auch gewohnheitsrechtliche Normen und 

damit auch die erörterten Rechtsgrundsätze.50  

Systematisch lässt sich zwischen Fehlern beim Zustandekommen des Beschlusses, 

sog. Verfahrensfehler, sowie Verstößen des Beschlussinhalts gegen normative Vor-

gaben, sog. Inhaltsfehler, differenzieren.51 Unter das Zustandekommen lässt sich 

das gesamte Verfahren der Beschlussfassung und damit gerade auch die ordnungs-

gemäße Durchführung der Hauptversammlung subsumieren.52 Daraus folgt, dass 

Fehler des Versammlungsleiters als Verfahrensfehler einzuordnen sind und damit 

die gefassten Beschlüsse anfechtbar machen können.53 Nach § 244 S. 1 AktG kann 

ein zweifelhafter Beschluss durch einen neuen Beschluss bestätigt werden, was eine 

ex nunc Heilung des Ausgangsbeschlusses bewirkt.54 

Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass aufgrund der sonst ausufernden Praxis nicht 

jeder noch so marginale Verfahrensfehler automatisch zur Anfechtbarkeit führt, 

vielmehr bedarf es einer restriktiven Auslegung des § 243 Abs. 1 AktG.55 

 
47  BGH, NJW 2010, 1604, 1606 f.; Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 757, 765; Marsch-Bar-

ner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 271; Pliquett, S. 49 ff.; Sauerwald, S. 345 f. 
48  Gross, in: Liber amicorum Happ, 2006, S. 31, 45; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 

267, 279; Pliquett, S. 41 ff.; Sauerwald, S. 346; Theusinger/Schilha, BB 2015, 131, S. 134. 
49  Drinkuth, AG 2006, 142, 143; Epe, in: Wachter, AktG, § 241 Rn. 21; Langenbach, S. 38 f. 
50  Epe, in: Wachter, AktG, § 243 Rn. 4; Säcker, in: MüKo BGB, EGBGB, Art. 2 Rn. 1; K. Schmidt, 

in: GK-AktG, 4. Aufl., § 243 Rn. 9; von der Linden, ZIP 2013, 2343, 2344. 
51  Gärtner, in: Anfechtung AktR, 1. Teil B. Rn. 6; Stürner, in: MAHdB AktR, § 38 Rn. 55 ff. 
52  Ehmann, in: Grigoleit, AktG, § 243 Rn. 7 ff.; Englisch, in: Hölters/Weber, AktG, § 243 Rn. 16. 
53  Drescher, in: BeckOGK AktG, § 243 Rn. 103 ff.; Pliquett, S. 41 ff.; Sauerwald, S. 148 f. 
54  Hüffer, ZGR 2012, 730, 740; Kiethe, NZG 1999, 1086, 1091 f.; Zöllner, AG 2004, 397, 402. 
55  BGH, ZIP 2004, 2428, 2430; Austmann, in: MHdB GesR, § 42 Rn. 55; Koch, AktG, § 243 Rn. 

12 f.; Weisshaupt, WM 2004, 705, 710; Zöllner, in: AktR im Wandel, II Kap. 10 Rn. 69. 
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II. Einschränkende Auslegung des § 243 Abs. 1 AktG 

Eine mittlerweile überholte Judikatur56 löste diese Einschränkung über ein Kausa-

litätserfordernis des Verfahrensfehlers für das Beschlussergebnis. Der Beschluss 

musste also auf dem Mangel beruhen, was im Endeffekt zu unausgewogenen Re-

sultaten führte, insbesondere zum Nachteil der Minderheitsaktionäre, die aufgrund 

ihres geringen Stimmengewichts oft nicht nachweisen konnten, dass der Verfah-

rensfehler das Abstimmungsergebnis beeinflusst hatte.57 Die Einhaltung der Ver-

fahrensvorschriften wurde somit in das Belieben der Mehrheit gestellt.  

Dahingegen hat sich in der Literatur58 und neueren Rechtsprechung59 die sog. „Re-

levanztheorie“ durchgesetzt, ausgenommen von Fehlern im Rahmen der Beschluss-

feststellung.60 Für die Anfechtbarkeit ist demnach entscheidend, ob der Verfahrens-

fehler das Mitgliedschafts- bzw. Mitwirkungsrecht eines Aktionärs in relevanter 

Weise beeinträchtigt.61 Relevanz liegt dann vor, wenn dem Beschluss aufgrund des 

Verfahrensfehlers ein Legitimationsdefizit anhaftet, das bei einer wertenden, am 

Schutzzweck der verletzten Norm orientierten Betrachtung die Rechtsfolge der An-

fechtbarkeit gem. § 243 Abs. 1 AktG rechtfertigt.62 Zur Konkretisierung ist bei der 

Frage, ob ein relevanter Verfahrensfehler vorliegt, auf die Schwere des Verstoßes,63 

die daraus beeinträchtigten Aktionärsrechte64 und die Umstände des Einzelfalls65 

abzustellen. Gegenüber der älteren Kausalitätslösung bewirkt die Relevanztheorie 

damit ein deutliches Erstarken der Minderheitsaktionärsrechte, da ein Anfechtungs-

grund auch dann bestehen kann, wenn der Eingriff in deren Rechte das Abstim-

mungsergebnis nicht direkt beeinflusst oder verändert hat. 

 
56  RGZ 65, 241, 242 f.; RGZ 90, 206, 208 f.; RGZ 103, 6, 7 f.; RGZ 108, 322, 325 f.; BGHZ 14, 

264, 267 f.; BGH, NJW 1952, 98, 99; LG Hagen, BB 1965, 181; LG Wuppertal, BB 1966, 1362. 
57  Göz, in: Bürgers/Körber/Lieder, AktG, § 243 Rn. 8; Noack/Zetsche, in: KK-AktG, § 243 Rn. 61; 

Schäfer, in: MüKo AktG, § 243 Rn. 31; Schwab, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 243 Rn. 34. 
58  Horcher/Wilk, in: MHdB GesR, Bd. 7, § 29 Rn. 131; Koch, AktG, § 243 Rn. 13; Roebers, S. 

250; Sauerwald, S. 346; K. Schmidt, in: GK-AktG, § 243 Rn. 21 ff.; Theusinger/Schilha, BB 
2015, 131, 134; ursprünglich: Zöllner, in: KK-AktG, 1. Aufl., 1985, § 243 Rn. 81 ff. 

59  BGHZ 149, 158, 163 ff.; BGH, DStR 2004, 1967, 1970; BGHZ 160, 253, 255 f.; BGH, AG 2004, 
670, 673; BGHZ 160, 385, 392; BGH, NJW 2008, 69, Rn. 44; BGHZ 180, 9, 29; BGHZ 182, 
272, Rn. 18; BGHZ 194, 14, Rn. 28; BGH, AG 2013, 643; BGH, NJW 1998, 684 f.; OLG Mün-
chen, AG 1996, 327, 328 f.; Drescher, in: FS Krieger, 2020, S. 215 ff. 

60  Abgestellt wird hierbei weiterhin auf die Kausalitätstheorie, vgl. genauer unter D. 4. b). 
61  BGH, ZIP 2004, 2428, 2430; Gärtner, in: Anfechtung AktR, 1. Teil B. Rn. 5; Horcher/Wilk, in: 

MHdB GesR, Bd. 7, § 29 Rn. 131; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 279. 
62  BGHZ 149, 158, 164 f.; BGHZ 160, 385, 392; BGH, ZIP 2004, 2428, 2430; Marsch-Barner, in: 

FS Brambring, 2012, S. 267, 279; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 89. 
63  Schäfer, in: MüKo AktG, § 243 Rn. 31; zum Fehlen der Schwere des Verfahrensfehlern: BGH, 

ZIP 2013, 2257 (keine Übertragung in Präsenzbereich); OLG München, BB 2013, 1360, 1361 f. 
64  Roebers, S. 251; Sauerwald, S. 346; Schäfer, in: MüKo AktG, § 243 Rn. 31. 
65  Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 279; Roebers, S. 251. 
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III. Stellungnahme und Reformbedarf 

Die Relevanztheorie ist mit ihrem wertenden Element ein unverzichtbares Korrek-

tiv und wirkt wie ein Sieb, das je nach Einzelfall kleinere Fehler herausfiltert und 

sicherstellt, dass nur schwerwiegende Verfahrensfehler zur Anfechtung gelangen 

können. Doch bei Lichte besehen, und in der Literatur bisher nicht aufgegriffen, 

liegt gerade in der wertenden Betrachtung der Nachteil des Relevanzkriteriums. Die 

Maschen des Siebs sind nicht klar definiert, sondern variieren je nach Einzelfall, 

was in der Praxis zu Rechtsunsicherheiten des Versammlungsleiters führen kann, 

da es aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe oft schwer abzuschätzen sein wird, 

welche Fehler ausgesiebt werden und welche nicht. Aus der Befürchtung heraus, 

vermeintlich relevante Verfahrensfehler zu begehen, wird der Versammlungsleiter 

tendenziell eher zurückhaltend Maßnahmen ergreifen. Dieser vom Anfechtungsri-

siko getriebene Gedankengang mündet aus dem „Alles-oder-Nichts“-Grundsatz66 

des Beschlussmängelrechts, wonach ein Beschlussmangel entweder nicht anfecht-

bar ist oder die pauschale Rechtsfolge der ex tunc Unwirksamkeit nach sich zieht. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet lediglich das Freigabeverfahren gem. 

§ 246a AktG, welches nur bestimmte eintragungspflichtige Beschlüsse umfasst.67 

Zur Lösung des Problems könnte man ein gesetzgeberisches Tätigwerden fordern, 

das eine Katalogisierung in relevante und irrelevante Verfahrensfehler vornimmt. 

Dies erscheint jedoch angesichts der starken Einzelfallabhängigkeit wenig prakti-

kabel und führt durch die Enumeration zu einer nur begrenzten Rechtssicherheit.  

Stattdessen lässt sich an die aktuell kaum zu überhörenden Rufe nach einer Reform 

des Beschlussmängelrechts68 anknüpfen. Exemplarisch dient die Abstimmung der 

Abteilung für Wirtschaftsrecht auf dem 72. Deutschen Juristentag, bei der die These 

„Das geltende aktienrechtliche Beschlussmängelrecht sollte reformiert werden“ 

von 51 Stimmen befürwortet und lediglich von drei Stimmen abgelehnt wurde.69 

Auch die Anhörung des Rechtsausschusses vom 22.04.2024 hat gezeigt, dass sich 

das Beschlussmängelrecht in einem „beklagenswerten Zustand“70 befindet.  

 
66  Koch, Gutachten F zum 72. DJT, Bd. I, 2018, S. 37; Mülbert, ZHR 188 (2024), 325, 332. 
67  Eingehend Enders/Ruttmann, ZIP 2010, 2280 ff.; Faßbender, AG 2006, 872 ff.; Halfmeier, WM 

2006, 1465 ff.; Reichard, NZG 2011, 292; Sauerbruch, S. 15 ff.; Waclawik, ZIP 2008, 1141 ff. 
68  Etwa Bayer/Möller, NZG 2018, 801 ff.; Grigoleit, AG 2018, 645 ff.; Habersack, NZG 2023, 

957; Habersack/Vetter, AG 2024, 377 ff.; Koch, in: FS Vetter, 2019, S. 317 ff.; Mülbert, ZHR 
188 (2024), 329 ff.; ders., NJW 2018, 2771 ff.; Otte, NZG 2024, 657. 

69  Sitzungsberichte des 72. DJT, Bd. II/2, 2018, S. O 251, Beschluss Nr. I.1. 
70  BT-Drs. 20/9734; Zitat Habersack aus Anhörung, https://www.bundestag.de/dokumente/textar-

chiv/2024/kw17-pa-recht-beschlussmaengelrecht-996228, Minute 13:48 (Stand: 07.09.2024). 
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Sowohl vom Arbeitskreis für Beschlussmängelrecht71 als auch von der Gesell-

schaftsrechtlichen Vereinigung (VGR)72 wird im Rahmen einer umfassenden Neu-

gestaltung des Beschlussmängelrechts der Vorschlag unterbreitet, eine Rechtsfol-

gendifferenzierung vorzunehmen. Dabei soll die Anfechtbarkeit mit rückwirkender 

Vernichtung des Beschlusses auf besonders schwere Beschlussmängel begrenzt 

werden.73 Weniger schwere Beschlussmängel würden hingegen durch mildere 

Rechtsfolgen substituiert, wie einer Schadensersatzpflicht, die Aufhebung des Be-

schlusses ex nunc, die Verhängung eines Rügegeldes oder die Veröffentlichung des 

Entscheidungstenors.74 Der unbestimmte Begriff der besonderen Schwere bedarf 

jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit einer Präzisierung durch Kasuistik. Bezo-

gen auf den Versammlungsleiter könnte die besondere Schwere etwa bei fehlerhaf-

ter Beschlussfeststellung oder bei bewusster Benachteiligung von Aktionären vor-

liegen.75 Eine derartige Eingrenzung gebietet eine klare Definition, um die ex tunc 

Unwirksamkeit infolge von Versammlungsleitermaßnahmen angemessen zu kon-

kretisieren. Eine von Koch zusätzlich geforderte Interessenabwägung76 sollte daher 

aus Rechtssicherheitsgründen auf die sonstigen Rechtsfolgen beschränkt werden.  

Der Rechtsfolgendifferenzierung ist aus den ausgeführten Defiziten des Relevanz-

kriteriums beizupflichten, da nur eine Diversifizierung der Rechtsfolgen dem An-

liegen gerecht wird, die Unwägbarkeiten des Versammlungsleiters zu reduzieren 

und zugleich die Aktionärsrechte angemessen zu schützen. Zusätzlich scheint der 

Gesetzgeber einem derartigen Rechtsgedanken mit Hinblick auf die Rechtsfolge 

des Freigabeverfahrens auf Schadensersatz gem. § 246a Abs. 4 AktG zumindest 

nicht abgeneigt zu sein. Das von Kritikern des Reformansatzes hervorgebrachte Ar-

gument, dass nur ca. 0,15 % aller Beschlüsse Gegenstand einer Anfechtung sind,77 

verfängt sich darin, dass eine Rechtslage, die selbst in seltenen Fällen zu stark un-

verhältnismäßigen Konsequenzen führt, eine differenzierte Regelung erfordert.  

Eine abgestufte Rechtsfolge würde den „Alles-oder-Nichts“-Grundsatz abfedern, 

die Praxis berechenbarer machen und ist damit insgesamt zu begrüßen. 

 
71  Arbeitskreis Beschlussmängelrecht, AG 2008, 617, 618 ff. 
72  Koch, in: Reformbedarf AktR, Rn. 9.64. 
73  Arbeitskreis Beschlussmängelrecht, AG 2008, 617, 618 ff.; Koch, in: Reformbedarf AktR, 

Rn. 9.71, der zusätzlich zur Schwere des Beschlussmangels eine Interessenabwägung fordert. 
74  Arbeitskreis Beschlussmängelrecht, AG 2008, 617, 618; Koch, Gutachten F zum 72. DJT, Bd. I, 

2018, S. 37 ff.; ders., in: Reformbedarf AktR, Rn. 9.64; Verse, NZG 2009, 1127, 1130 f. 
75  Arbeitskreis Beschlussmängelrecht, AG 2008, 617, 622; zur fehlerhaften Feststellung: D. 4. b). 
76  Koch, Gutachten F zum 72. DJT, Bd. I, 2018, S. 30 f.; ders., in: Reformbedarf AktR, Rn. 9.71. 
77  Beneke/Heidel/Lochner, AG 2024, 528, 534. 
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D. Fehlerhafte Versammlungsleitung 

Nachfolgend sollen ausgewählte anfechtungsrelevante Maßnahmen des Versamm-

lungsleiters dargestellt werden. Die sog. Leitungsbefugnisse dienen der sachgemä-

ßen Abwicklung, wohingegen die Ordnungsbefugnisse für den geordneten und stö-

rungsfreien Verfahrensablauf der Hauptversammlung sorgen.78  

I. Leitungsmaßnahmen 

1. Entscheidung über die Teilnahme 

Vor Eröffnung der Hauptversammlung prüfen der Versammlungsleiter bzw. dessen 

Hilfspersonen79 die Identität sowie Teilnahme- und Stimmberechtigung der einzel-

nen Aktionäre und entscheiden über deren Teilnahme.80 Die Nichtzulassung eines 

Aktionärs trotz Erfüllung der Voraussetzungen stellt eine Verletzung des Teilnah-

merechts aus Art. 14 Abs. 1 GG i.V.m. § 118 AktG dar und ist zugleich ein schwer-

wiegender Verstoß gegen dieses zentrale Aktionärsrecht, womit die Fehlerrelevanz 

für die Anfechtbarkeit aller in der Versammlung gefassten Beschlüsse gegeben 

ist.81 Anfechtungsbefugt ist nur der ausgeschlossene Aktionär, § 245 Nr. 2 AktG.  

2. Sicherheits- und Einlasskontrollen 

Für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Hauptversammlung ist auch deren Sicher-

heit von zentraler Rolle, weshalb dem Versammlungsleiter die Befugnis zukommt, 

Sicherheits- und Einlasskontrollen durchführen zu lassen.82 Nach dem Gleichbe-

handlungsgebot darf es hierbei keine Erleichterungen oder Erschwerungen für ein-

zelne Aktionäre geben.83 Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sind beispielsweise 

Durchleuchtungsgeräte einer manuellen Taschenkontrolle als milderes Mittel vor-

zuziehen.84 Lehnt ein Aktionär die gebotenen Maßnahmen ab, kann das mit einem 

Ausschluss von der Versammlung sanktioniert werden.85 Andererseits begründen 

unverhältnismäßige Kontrollen aufgrund der relevanten Beeinträchtigung des Teil-

nahmerechts die Anfechtung sämtlicher Hauptversammlungsbeschlüsse.86 

 
78  Kubis, in: MüKo AktG, § 118 Rn. 9; Rose, in: Anfechtung AktR, 2. Teil B. Rn. 154; aus Unter-

teilung erwachsen keine rechtlichen Unterschiede: Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 45, 49. 
79  Vertiefend zu Hilfspersonen des Versammlungsleiters: Kocher/Feigen, NZG 2015, 620 ff. 
80  Bayer/Scholz/Weiß, AG 2013, 742, 749; Bezzenberger, ZGR 1998, 352, 360; Butzke, Kap. C Rn. 

51; Dietrich, NZG 1998, 921, 924; Heckschen/Salomon, in: BeckNotar-HdB, § 23 Rn. 294 ff. 
81  BGHZ 206, 143, Rn. 37 ff.; OLG Frankfurt NZG 2007, 310, 311 f.; Heckschen/Salomon, in: 

BeckNotar-HdB, § 23 Rn. 294 ff.; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 133. 
82  OLG Frankfurt, NZG 2007, 310 f.; Max, AG 1991, 77, 81; Wicke, in: BeckOGK, § 129 Rn. 55. 
83  Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 136; Marsch-Barner, in: HdB Börsen-AG, § 35 Rn. 39. 
84  OLG Frankfurt, NZG 2007, 310, 311; AG München, AG 1995, 335. 
85  AG München, AG 1995, 335; Wicke, in: BeckOGK, § 129 Rn. 55. 
86  OLG Frankfurt, NZG 2007, 310, 311; Danelzik, S. 211; Kubis, in: MüKo AktG, § 129 Rn. 136; 

Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 277; Niemz, S. 33. 



Beschlussanfechtung in der Aktiengesellschaft – Befugnisse des Versammlungsleiters 

 11 

Zutreffend angenommen wurde kürzlich eine Beeinträchtigung des Teilnahme-

rechts und damit die Anfechtbarkeit aller Hauptversammlungsbeschlüsse bei einem 

durch den Versammlungsleiter angeordneten Verbot der Mitnahme von Geräten in 

die Hauptversammlung, die sich für Bild- oder Tonaufnahmen eignen, wie Smart-

phones oder Laptops.87 Die Begründung des KG stützte sich auf die fehlende An-

gemessenheit der Maßnahme. Das zur Rechtfertigung des Verbots angeführte Per-

sönlichkeitsrecht der übrigen Anwesenden bringt das widerstrebende Teilnahme-

recht der Aktionäre im Sinne praktischer Konkordanz zu keinem angemessenem 

Ausgleich, da lediglich eine abstrakte Gefahr einer Rechtsverletzung besteht und 

im Falle einer solchen Verletzung ausreichend reaktiver Rechtsschutz gegeben ist.88 

Darüber hinaus kommt der effektiven Partizipation und Erreichbarkeit in der 

Hauptversammlung durch die Vorteile eigener digitaler Ressourcen ein hoher Stel-

lenwert zu, weshalb ein derartiges Verbot unverhältnismäßig ist.89 Zwar geht das 

KG nicht auf das Relevanzkriterium ein, dieses ist jedoch im Falle eines gänzlichen 

Ausschlusses von der Hauptversammlung anzunehmen. Das Urteil verdeutlicht den 

hohen Anspruch an die situationsgebundene Verhältnismäßigkeitsprüfung durch 

den Versammlungsleiter und somit auch an dessen juristische Kenntnisse.  

3. Leitung der Aussprache 

Nach Einlass der Teilnehmer erfolgt die Eröffnung der Hauptversammlung durch 

den Versammlungsleiter, obgleich hierzu keine Pflicht besteht.90 Zuvor hat er die 

Einberufungsvoraussetzungen zu prüfen91 und sicherzugehen, dass sich der Ver-

sammlungssaal in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet sowie insbesondere 

eine ausreichende Beschallung gegeben ist.92 Im Anschluss an die Eröffnung erfolgt 

der Eintritt in die Tagesordnung. Die Kernaufgabe des Versammlungsleiters ist es 

hierbei, für die reibungslose Abwicklung der Tagesordnung zu sorgen.93  

Hierfür kann er zunächst die im Regelfall vom Vorstand bekanntgemachte Reihen-

folge der Tagesordnung ändern.94 Dazu müssen jedoch zweckmäßige Sachgründe 

 
87  KG, NZG 2024, 777; Leuering/Rubner, NJW-Spezial 2024, 176 f.; gegen das Urteil ist Revision 

beim BGH anhängig (Az.: II ZR 24/24). 
88  KG, NZG 2024, 777, Rn. 120; Kleefass, ZIP 2024, 1769, 1770. 
89  KG, NZG 2024, 777, Rn. 124; Leuering/Rubner, NJW-Spezial 2024, 176, 177. 
90  BGH, DNotZ 2016, 62, Rn. 36; Drinhausen, in: Hölters/Weber, AktG, Anh. § 129 Rn. 7. 
91  Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 137; Pliquett, S. 22. 
92  Keine Beschallung außerhalb des Versammlungsraums notwendig: BGH, AG 2013, 880; zu 

dröhnendem Händetrockner: OLG München, ZIP 2013, 931, 932; Forderung nach „Bio-Pause“ 
bei fehlender Beschallung von Nebenräumen: Ziemons, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 129 Rn. 86.  

93  Herrler, in: Grigoleit, AktG, § 129 Rn. 48; Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 56. 
94  OLG Frankfurt, AG 2011, 36, Rn. 115; Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, 
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bestehen, was beispielsweise bei Vorfragen für nachfolgende Tagesordnungs-

punkte der Fall ist.95 Darüber hinaus kann er mit Ausnahme von § 120 Abs. 3 AktG 

und § 175 Abs. 3 S. 2 AktG anordnen, eine Einzeldebatte mit Abstimmung über 

jeden einzelnen Tagesordnungspunkt oder eine Generaldebatte mit anschließender 

Beschlussfassung über sämtliche Anträge durchzuführen.96 Wenn der Versamm-

lungsleiter einzelnen Tagesordnungspunkten trotz ihrer objektiv geringeren Bedeu-

tung das gleiche Zeitbudget wie den objektiv wichtigeren Punkten zuweist, kann 

dies zur Folge haben, dass später eingeführte Maßnahmen zur Beschränkung der 

Redezeit per se die Anfechtbarkeit der davon betroffenen Beschlüsse begründen.97 

Innerhalb der Aussprache entscheidet der Versammlungsleiter auch über die Rei-

henfolge der Wortbeiträge, dabei ist er insbesondere nicht an den zeitlichen Ein-

gang der Wortmeldung gebunden.98 Um Anfechtungsmöglichkeiten zu verhindern, 

gilt es, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten und damit etwa bestimmte 

Aktionäre nicht grundsätzlich an das Ende der Rednerliste zu setzen.99  

In der virtuellen Hauptversammlung kann er gem. § 131 Abs. 1f AktG festlegen, 

dass Redebeiträge ausschließlich per Videokommunikation wahrgenommen wer-

den können, um eine etwaige Überflutung mit Textanfragen zu verhindern.100 

Liegt ein sachdienlicher Grund für eine Unterbrechung der Hauptversammlung vor, 

so steht die Inanspruchnahme hiervon im Ermessen des Versammlungsleiters.101 

Gründe hierfür können technische Störungen102, das Einholen von fehlenden Infor-

mationen durch den Vorstand103 oder das Bedürfnis nach einer Pause104 sein.  

 
§ 37 Rn. 89; Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 45, 52; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 
2011, S. 267, 275; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 148. 

95  OLG Frankfurt, AG 2011, 36, Rn. 115; Ek, Rn. 287; Koch, AktG, § 129 Rn. 22; Kubis, in: MüKo 
AktG, § 119 Rn. 141; Niemz, S. 34.  

96  BGH, BB 2009, 2725, 2726; OLG Hamburg AG 2011, 677, 678; Herrler, in: Grigoleit, AktG, 
§ 129 Rn. 48; Max, AG 1991, 77, 86; Rollin, NZG 2004, 804, 805; siehe auch Butzke, Kap. D 
Rn. 30, der anmerkt, dass sich die Generaldebatte als üblicher Modus Operandi durchgesetzt hat. 

97  LG Stuttgart AG 1994, 425, 426; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 142, 168. 
98  OLG München, AG 2011, 840, 843; Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 

Rn. 90; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 527 f. 
99  Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 90; Kubis, in: MüKo AktG, § 

119 Rn. 148; Max, AG 1991, 77, 85; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 527 f.  
100  RegE Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Än-

derung weiterer Vorschriften, BT-Drucks. 20/1738, 36; Lochner/Keller, ZIP 2022, 1997, 2002; 
Beobachtung des Verfassers in virtueller HV der Varta AG am 23.09.2024: technische Tests zur 
Vorbereitung der Videokommunikation mit Aktionären verursachten erhebliche Verzögerungen. 

101  Butzke, Kap. D Rn. 54; Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 93; 
Schneider, AG 2021, 58, 60 f.; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 540; Max, AG 1991, 
77, 90; Wicke, in: BeckOGK, § 119 Rn. 94; Wilsing/von der Linden, ZIP 2010, 2321, 2325. 

102  Von Holten/Bauerfeind, AG 2015, 489, 492. 
103  Butzke, Kap. D Rn. 54; Danelzik, S. 240.  
104  Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 144; Wicke, in: BeckOGK, § 119 Rn. 56. 
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4. Leitung der Abstimmung 

a) Behandlung von Abstimmungsanträgen 

Nach der Schließung der Aussprache eines bzw. mehrerer Tagesordnungspunkte 

und noch vor der Abstimmung hierzu hat der Versammlungsleiter von Vorstand, 

Aufsichtsrat und Aktionären Beschlussanträge einzuholen.105 Grundsätzlich hat er 

diese auch zur Abstimmung zu stellen.106 Ein Zurückweisungsrecht kommt ihm nur 

bei Anträgen zu, deren Beschlüsse nichtig wären oder einen evidenten Verstoß ge-

gen Gesetz oder Satzung darstellen würden.107 Stellt er einen Beschlussantrag zu 

Unrecht nicht zur Abstimmung, so ist es aufgrund des fehlenden Beschlusses nicht 

möglich, Rechtsschutz gegen diese Maßnahme durch eine Anfechtungsklage zu er-

langen.108 Zur Verfügung stehende Reaktionsmöglichkeiten sind die Abwahl des 

Versammlungsleiters oder ein Vorgehen über § 122 Abs. 1 Satz 1 AktG.109 

Mögliche Anfechtungsgründe ergeben sich dagegen aus der Befugnis, die Reihen-

folge der Abstimmungsanträge zu bestimmen.110 So ist aus Gründen der Sachdien-

lichkeit über Verfahrensfragen grundsätzlich vor der jeweiligen Sachfrage abzu-

stimmen,111 da die Verfahrensabstimmung nicht selten Einfluss auf die Behandlung 

der Sachfrage hat.112 Für einen solchen Verfahrensantrag bedarf es zunächst einer 

vorrangigen Hauptversammlungskompetenz gegenüber dem Versammlungsleiter, 

was für die Abwahl des Versammlungsleiters,113 die Vertagung einzelner Tages-

ordnungspunkte, die Änderung der Abstimmungsform und den Antrag auf Ein-

zelentlastung gem. § 120 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 AktG der Fall ist.114 Kommt der Ver-

sammlungsleiter diesem Vorrang nicht nach, so sind die gefassten Beschlüsse auf-

grund eines Eingriffs in das Selbstorganisationsrecht anfechtbar.115  

 
105  Langenbach, S. 29 f.; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 153. 
106  Butzke, Kap. D Rn. 43; Langenbach, S. 29 f.; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 155. 
107  OLG Köln, NZG 2017, 1344, Rn. 255 ff.; Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 

4, § 40 Rn. 13; Koch, AktG, § 129 Rn. 23; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 155; Schatz, AG 
2015, 696, 698; zur Begründung der Zurückweisungskompetenz: Langenbach, S. 32 ff. 

108  Zur rechtswidrigen Beschlussvereitelung durch Versammlungsleiter: Schatz, AG 2015, 696 ff. 
109  Schatz, AG 2015, 696, 701, 703 ff.; beispielhaft zu § 122 AktG: OLG Karlsruhe; ZIP 2015, 125. 
110  BGH, NJW 2019, 669, Rn. 47; OLG Stuttgart, AG 2009, 204, 210; OLG Hamburg, AG 1981, 

193, 197 f.; LG Hamburg, AG 1996, 233; Butzke, Kap. D Rn. 45; Max, AG 1991, 77, 85. 
111  Austmann, in: FS Hoffmann-Becking, 2013, S. 70 f.; Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 57; 

Martens, WM 1981, 1010, 1015; Max, AG 1991, 77, 85; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 
516, 530; Wilsing/von der Linden, ZIP 2010, 2321, 2324; Zöllner, ZGR 1974, 1, 17. 

112  Austmann, in: FS Hoffmann-Becking, 2013, S. 45, 70; z.B.: Absetzung Beschluss von Tages-
ordnung vor Entscheidung: Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 40 Rn. 17.  

113  LG München, AG 2011, 211, 218; Butzke, Kap. D Rn. 86; Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, 58; 
Max, AG 1991, 77, 86; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 530. 

114  Kuhnt, in: FS Lieberknecht, 1997, S. 57; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 530. 
115  Zur Wiederaufnahme erledigter Tagesordnungspunkte: Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 173. 
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b) Feststellung des Abstimmungsergebnisses 

Im Gegensatz zu den bisherigen Befugnissen ist die Feststellung des Abstimmungs-

ergebnisses mittelbar in § 130 Abs. 2 S. 1 AktG gesetzlich normiert.116 Die Fest-

stellung hat aufgrund ihrer konstitutiven Wirkung erhebliche Bedeutung im Rah-

men der Beschlussfassung.117 Der Versammlungsleiter muss dabei die Annahme 

oder Ablehnung des jeweiligen Beschlusses verkünden, wohingegen die bloße Mit-

teilung des rechnerischen Abstimmungsergebnisses nicht genügt.118  

Die für die Feststellung notwendige Ergebnisermittlung der einzelnen Beschlüsse 

obliegt ebenfalls dem Versammlungsleiter, welcher sich hierzu der Hilfe von 

Stimmzählern oder digitalen Systemen bedienen kann.119 Potenzial für Anfechtun-

gen birgt hierbei die fehlerhafte Feststellung des Ergebnisses durch Zählfehler oder 

die Mitzählung ungültiger Stimmen.120 Zu den schwierigsten Aufgaben des Ver-

sammlungsleiters zählt in der Praxis hierbei die rechtliche Einordnung derartig un-

gültiger Stimmen, die aus einem Stimmverbot resultieren können, etwa aus § 136 

Abs. 1 AktG,121 §§ 20, 21 AktG oder 33, 44 Abs. 1 WpHG.122 Die Komplexität 

kann sich daraus ergeben, dass der Versammlungsleiter aufgrund fehlender Infor-

mationen oder der Vielschichtigkeit rechtlicher Vorgaben Schwierigkeiten hat, 

Stimmverbote korrekt zu identifizieren und entsprechend zu handeln.123  

Bei einer fehlerhaften Feststellung ist nicht, wie üblich, auf das Relevanzkriterium, 

sondern auf die Kausalitätstheorie abzustellen, also darauf, ob das veränderte Mehr-

heitsverhältnis kausal für das Zustandekommen des Beschlusses war.124 Verbleibt 

mathematisch nach Abzug der ungültigen Stimmen eine für den Beschluss ausrei-

chende Mehrheit, fehlt es an der erforderlichen Kausalität.125 Diese Ausnahme steht 

im Einklang mit der Relevanztheorie, da dem Beschluss ein Legitimationsdefizit 

nur dann anhaften würde, wenn das Beschlussergebnis anders ausgefallen wäre. 
 

116  Butzke, Kap. D Rn. 49; Drinhausen, in: Hölters/Weber, AktG, Anh. § 129 Rn. 8. 
117  Butzke, Kap. D Rn. 49; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 158. 
118  BayObLG, NJW 1973, 250; Grumann/Gillmann, NZG 2004, 839, 841; Hoffmann-Becking/Aust-

mann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 41 Rn. 12; Wilhelmi, BB 1987, 1331, 1334. 
119  Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 535; Hilfspersonen: Kocher/Feigen, NZG 2015, 620. 
120  BGHZ 220, 36, Rn. 18; OLG Düsseldorf, BeckRS 2018, 34266, Rn. 55. 
121  Zur Ungültigkeit wegen Verletzung von § 136 AktG: RGZ 146, 385, 389; BGHZ 97, 28, 30 ff. 
122  Danelzik, S. 293; Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 757, 760 ff.; zur Ungültigkeit wegen 

Verstoß gegen Mitteilungspflichten: Habersack/Schürnbrand, in: FS Hadding, 2004, S. 391, 
394 f.; Hüffer, in: FS Boujong, 1996, S. 277 f. 

123  Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 757, 760 ff. 
124  Koch, AktG, § 243 Rn. 19; Noack/Zetsche, in: KK-AktG, § 243 Rn. 76; Schäfer, in: MüKo AktG, 

§ 243 Rn. 41; K. Schmidt, in: GK-AktG, 4. Aufl., § 243 Rn. 9. 
125  BGH, AG 2014, 624, Rn. 8; BGHZ 220, 36, Rn. 18; OLG Düsseldorf AG 2019, 348, 353; Koch, 

AktG, § 243 Rn. 19; Schäfer, in: MüKo AktG, § 243 Rn. 41. 
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II. Ordnungsmaßnahmen 

Zudem ist der Versammlungsleiter für die zeitlich angemessene Abwicklung der 

Hauptversammlung zuständig.126 Gleichzeitig hat er für eine geordnete Aussprache 

und Abstimmung ohne Störungen zu sorgen.127 Hierzu kommen ihm Ordnungsbe-

fugnisse zu, die sich aufgrund des begrenzten verfügbaren Zeitraums sowohl gegen 

die Gesamtheit der Versammlungsteilnehmer (generelle Maßnahmen) als auch ge-

gen einzelne Teilnehmer (individuelle Maßnahmen) wegen ihres persönlichen Ver-

haltens richten können.128 

1. Generelle Maßnahmen 

Unter der Ägide des Deutschen Corporate Governance Kodexes (DCGK) wird in 

Anregung A.7 eine Hauptversammlungsdauer von vier bis sechs Stunden empfoh-

len.129 Als maximal zumutbar werden hingegen zwölf Stunden,130 teilweise auch 

zehn Stunden131 oder bis zu 14 Stunden132 angesehen, wobei eine Überschreitung 

hiervon im Einzelfall zur Anfechtbarkeit der folgenden Beschlüsse führt.133 Die 

rechtliche Obergrenze ist Mitternacht des Tages, an dem die Versammlung einbe-

rufen wurde.134 Beschlüsse, die danach zustande kommen sind nichtig gem. § 241 

Nr. 1 AktG i.V.m. § 121 Abs. 3 S. 1 AktG.135  

Um diesen Zeitraum einzuhalten, kann der Versammlungsleiter die Rede- und Fra-

gezeit aller Aktionäre beschränken.136 Dies gilt unabhängig davon, ob sich in der 

Satzung eine derartige Ermächtigung gem. § 131 Abs. 2 S. 2 AktG findet.137 Eine 

Redezeitbeschränkung ist dann zulässig, wenn aufgrund der bereits erfolgten oder 

der zu erwartenden Wortmeldungen eine Überschreitung der zulässigen Höchst-

dauer der Hauptversammlung absehbar ist, also eine Beendigung erst nach Mitter-

nacht erfolgen oder die maximal zumutbare Dauer überschritten werden  

 
126  Wicke, NZG 2007, 771, 772 f.; Zetsche, in: KK-AktG, Anh. § 119 Rn. 141, 143.  
127  Rose, in: Anfechtung AktR, 2. Teil B. Rn. 177; Theusinger/Schilha, BB 2015, 131, 132. 
128  Danelzik S. 255 ff.; Langenbach, S. 27; Niemz, S. 37. 
129  Kremer, in: DCGK, Anregung: A.7 Rn. 1; ebenso Begr. RegE UMAG, BT-Drs. 15/5092, S. 17. 
130  Max, AG 1991, 77, 90; Stützle/Walgenbach, ZHR 155 (1991), 516, 541.  
131  LG Frankfurt, NZG 2007, 155, 156; Quack, AG 1985, 145, 147. 
132  Kubis, in: MüKo AktG, § 121 Rn. 38; Ziemons, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 121 Rn. 36. 
133  Happ/Freitag, AG 1998, 493, 497; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 178. 
134  BGH, ZIP 2010, 575, 578; LG Stuttgart, AG 1994, 425, 426; Decher, in: Liber amicorum Happ, 

2006, S. 17, 18 f.; Happ/Freitag, AG 1998, 493, 495 f.; Linnerz, NZG 2006, 208, 210. 
135  LG Mainz, NZG 2005, 819 f.; Linnerz, NZG 2006, 208, 210; Max, AG 1991, 77, 90; Quack, AG 

1985, 145, 146; Sauerwald, S. 65; Schaaf, ZIP 1997, 1324, 1327; Siepelt, AG 1995, 254, 256. 
136  BVerfG, NJW 2000, 349, 351; OLG Stuttgart, AG 1995, 234; Butzke, Kap. D Rn. 59; Jerczynski, 

NJW 2010, 1566 ff.; Kremer, in: FS Hoffmann-Becking, 2013, S. 697, 704 ff.; Niemz, S. 38. 
137  OLG Frankfurt, AG 2011, 36, 41; OLG Stuttgart, AG 2015, 163, 169; Hoffmann-Becking/Aust-

mann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 94; Pliquett, S. 29 f.; Roebers, S. 238 f.  
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würde.138 Dies kann bei zahlreichen Wortmeldungen bereits zu Beginn der Aus-

sprache vorliegen139 oder im Laufe der Hauptversammlung der Fall sein,140 wobei 

eine schrittweise Reduzierung der Redezeit angemessen sein kann.141 Dabei kann 

der Versammlungsleiter zu Beginn die Wortbeiträge auf 10-15 Minuten,142 im spä-

teren Verlauf auf fünf Minuten beschränken.143 Missachtet er hierbei den Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz, sind die daraufhin folgenden Beschlüsse anfechtbar.144 

Mit Einführung des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG durch das UMAG145 ist auch eine Be-

schränkung des Fragerechts möglich,146 diese bedarf jedoch grundsätzlich einer 

ausdrücklichen Ermächtigungsregelung in der Satzung.147 Im Lichte des Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatzes ist eine Beschränkung des höherrangigen Fragerechts nur 

zulässig, wenn alle redezeitbeschränkenden Instrumente ausgeschöpft sind.148 Da-

neben ist bei der Gratwanderung zwischen Rede- und Fragezeitbeschränkung da-

rauf zu achten, dass eine zulässige Beschränkung der Redezeit nicht gleichzeitig zu 

einer unzulässigen Einschränkung des Fragerechts des Aktionärs führt.149 

Entfaltet die Beschränkung nicht die erhoffte Wirkung, kommen als weitere Maß-

nahmen genereller Natur die Schließung der Rednerliste und als ultima ratio der 

Schluss der Debatte in Betracht.150 Beide Maßnahmen sind im Vorhinein anzukün-

digen.151 Aufgrund der damit einhergehenden Beeinträchtigung des Rede- und Fra-

gerechts sind hohe Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit zu stellen. Fehler 

hierbei führen zur Anfechtbarkeit der daraufhin gefassten Beschlüsse.152 
 

138  BGH, NJW 2010, 1604, 1607; Butzke, Kap. D Rn. 59; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 165; 
Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 205; Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 58. 

139  BGH, NJW 2010, 1604, Rn. 22; Hoffmann-Becking/Austmann, in: MHdB GesR, Bd. 4, § 37 Rn. 
96; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 207; Wicke, NZG 2007, 771, 773. 

140  BGH, NJW 2010, 1604, Rn. 21; Grüner, NZG 2000, 770, 774; Siepelt, AG 1995, 254, 257. 
141  LG Stuttgart, AG 1994, 425, 426; LG Köln, AG 2005, 696, 699; LG München, AG 2011, 211, 

217 f.; Butzke, Kap. D Rn. 60; Siepelt, AG 1995, 254, 257; Wachter, DB 2010, 829, 835. 
142  OLG Frankfurt, NZG 2015, 1357, 1359; OLG Stuttgart, AG 2015, 163, 169; Butzke, Kap. D Rn. 

61; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 166; Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 59. 
143  OLG Frankfurt a.M., NZG 2015, 1357; LG Stuttgart, AG 1994, 425, 426; Kubis, in: MüKo 

AktG, § 119 Rn. 166; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 208. 
144  Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 165; Teichmann, LMK 2010, 306438. 
145  BGBl I 2005, 2802, Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungs-

rechts (UMAG); ausführlich: Gantenberg, DB 2005, 207 ff.; Goez/Holzborn, WM 2006, 157 ff. 
146  Danelzik, S. 260 f.; Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 199 ff.; Pliquett, S. 34. 
147  LG Frankfurt, AG 2007, 48, 49; Danelzik, S. 262 f.; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 175. 
148  BVerfG, NJW 2000, 349, 351; BGHZ 184, 239; Martens, AG 2004, 238, 242, der § 131 Abs. 2 

S. 2 AktG als „Konstruktionsfehler” bezeichnet; Schmid, in: HdB AG, 1. Teil Rn. 10.710 ff. 
149  LG Köln, AG 2005, 695, 699; Bachmann, EWiR 2000, 157, 158. 
150  OLG München, BB 2011, 3021, 3025; Decher, in: GK-AktG, § 131 Rn. 340 ff.; Niemz, S. 38 f.; 

Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 61; Ziemons, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 129 Rn. 108. 
151  Ziemons, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 129 Rn. 108; unangekündigte Schließung ist nur dann an-

fechtbar, wenn dies unverhältnismäßig war: OLG Düsseldorf, BeckRS 2018, 40174, Rn. 116 ff. 
152  Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 61; Ziemons, in: Schmidt/Lutter, AktG, § 129 Rn. 108. 
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2. Individuelle Maßnahmen 

Maßnahmen gegen einzelne Versammlungsgegner knüpfen hingegen an deren per-

sönliches Verhalten an.153 In Betracht kommen dabei die individuelle Beschrän-

kung der Rede- oder Fragezeit, der Wortentzug oder der Saalverweis als ultima ra-

tio, wobei jede Maßnahme grundsätzlich einer Ermahnung durch den Versamm-

lungsleiter bedarf.154 Ein Grund für die individuelle Beschränkung der Redezeit 

kann bei einer unsachlichen, missbräuchlichen, ausfälligen oder ständig wiederho-

lenden Vortragsweise vorliegen, aber auch bei Ausführungen, die abseits der Ta-

gesordnung liegen oder den zugewiesenen zeitlichen Rahmen überdehnen.155 Auch 

hier ist eine Differenzierung zum höherrangigen Fragrecht vorzunehmen. Dieses ist 

erst dann einzuschränken, wenn die Redezeit erfolglos beschränkt156 wurde oder 

das Fragerecht durch einen ausufernden Fragenkatalog157 missbraucht wird, sog. 

quantitativer Fragenexzess.158 Im nächsten Schritt kann der Versammlungsleiter 

dem jeweiligen Aktionär nach vorheriger ausdrücklicher Androhung das Wort ent-

ziehen, wenn die vorherige Beschränkung keine Besserung des Verhaltens ver-

spricht.159 Die letzte Maßnahmenstufe stellt der Saalverweis dar, den der Versamm-

lungsleiter gegenüber Aktionären aussprechen kann, die den oben aufgeführten 

Maßnahmen nicht nachgekommen sind oder die Hauptversammlung anderweitig 

stören, wie etwa durch die Verursachung von Lärm oder Beleidigungen.160  

Gerade in der naturgemäß aufgeladenen Atmosphäre im Rahmen individueller Ord-

nungsmaßnahmen zeigt sich die Kompetenz des Versammlungsleiters, der dazu be-

stimmt ist, eine besonnene Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, um poten-

zielle Anfechtungsklagen präventiv auszubooten. 

 
153  Danelzik, S. 264; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 174; Pliquett, S. 35. 
154  BVerfG, NJW 2000, 349, 351; BGHZ 44, 245, 247; Drinhausen, in: Hölters/Weber, AktG, Anh. 

§ 129 Rn. 17; Grüner, NZG 2000, 770, 774; Schaaf, ZIP 1997, 1324, 1326; Theusinger/Schilha, 
BB 2015, 131, 133; Wicke, in: BeckOGK, § 129 Rn. 58. 

155  OLG Stuttgart, AG 1995, 234, 235; Grüner, NZG 2000, 770, 774; Quack, AG 1991, 145, 147; 
Siepelt, AG 1995, 254, 258; Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 62. 

156  Danelzik, S. 266; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 108; Martens, AG 2004, 238, 242. 
157  OLG Frankfurt, ZIP 2007, 1463, 1467 (308 Fragen); OLG Karlsruhe, BeckRS 2018, 49021, Rn. 

16 (46 Fragen in 25 Minuten); OLG Düsseldorf, Der Konzern, 2006, 768, 773 (über 400 Fragen); 
OLG Frankfurt, AG 1984, 25, 26 (25.000 Einzelangaben); Teichmann, NZG 2014, 401, 404. 

158  Danelzik, S. 267; Hoppe, NZG 2019, 1401, 1404 f.; Koch, AktG, § 131 Rn. 101. 
159  BGHZ 44, 245, 247 = NJW 1966, 43; LG Frankfurt, AG 1984, 192, 194; Mülbert, in: GK-AktG, 

§ 129 Rn. 217; Quack, AG 1985, 145, 147; Siepelt, AG 1995, 254, 259; Stützle/Walgenbach, 
ZHR 155 (1991), 516, 541 f.; Wicke, NZG 2007, 771, 773; für mehrmalige Abmahnung: Grüner, 
NZG 2000, 770, 774; Max, AG 1991, 77, 93. 

160  OLG Bremen, AG 2007, 550, 551; LG Stuttgart, AG 1994, 425, 426 f.; Danelzik, S. 297 ff.; 
Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 177; Siepelt, AG 1995, 254, 259; Wicke, NZG 2007, 771, 774; 
zum „Abkühlen“ durch den Verweis in Nebenraum: Mülbert, in: GK-AktG, § 129 Rn. 221. 
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III. Stellungnahme und Lösungsansatz 

Die Befugnisse veranschaulichen, dass der Versammlungsleiter in gewisser Weise 

als Weichensteller der Hauptversammlung agiert, dessen Leitungs- und Ordnungs-

maßnahmen den Verlauf der Versammlung und die Wirksamkeit der gefassten Be-

schlüsse maßgeblich beeinflussen. Dabei können Verfahrensfehler die Wirksamkeit 

der Beschlüsse „entgleisen“ lassen, was bei erfolgreichen Anfechtungsklagen zu 

Rechtsstreitigkeiten, Abfindungszahlungen, Verzögerungen strategischer Maßnah-

men oder der Versammlungswiederholung und damit zu erheblichen Kosten führen 

kann.161 Eine daraus potenziell resultierende Haftung des Versammlungsleiters 

wird in der Literatur grundlegend bejaht.162  

1. Herausforderungen des Versammlungsleiters 

Die zentrale Problematik besteht darin, dass der Versammlungsleiter den oft schma-

len Grat zwischen einer effizienten Hauptversammlung und der Wahrung der Ak-

tionärsrechte zu beschreiten hat. Hierbei ist er gehalten, komplexe juristische Ent-

scheidungen in Echtzeit zu treffen, die eine tiefgehende Kenntnis der aktuellen Ge-

setzgebung, Rechtsprechung und Literatur erfordern. Der Versammlungsleiter ver-

fügt jedoch nicht immer über die dazu notwendige juristische Expertise und prakti-

sche Erfahrung. Diese ist jedoch unerlässlich, um die vielfältigen rechtlichen Risi-

koquellen zu erkennen, zu vermeiden und damit eine fehlerfreie Versammlungslei-

tung sicherzustellen. Die Einführung der virtuellen Hauptversammlung hat diese 

Situation noch erschwert: Während zwar bestimmte physische Maßnahmen wie Si-

cherheitskontrollen entfallen, sind neue, mindestens ebenso anspruchsvolle Aufga-

ben hinzugekommen, wie etwa Funktionstests der Videokommunikation.163 

2. Grenzen bisheriger Lösungsansätze 

In der Praxis wird diesem Problem durch die Verwendung von Leitfäden oder stan-

dardisierten Ablaufplänen begegnet, die dem Versammlungsleiter eine rechtliche 

Orientierung bieten sollen.164 In größeren Publikumsgesellschaften steht zudem 

 
161  Bachmann, EWiR 2000, 157, 158; Marsch-Barner, in: FS Brambring, 2012, S. 267, 281; Theu-

singer/Schilha, BB 2015, 131, 135; von der Linden, NZG 2013, 208, 209. 
162  Danelzik, 315 ff.; Drinhausen/Marsch-Barner, AG 2014, 757, 766; Herrler, in: Grigoleit, AktG, 

§ 129 Rn. 55; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 125 ff.; Langenbach, S. 151 ff.; Niemz, 154 ff.; 
Pliquett, S. 59 ff.; Poelzig, AG 2015, 476 ff; Theusinger/Schilha, BB 2015, 131, 135 ff.; die 
Diskussion auslösendes Urteil: LG Ravensburg, ZIP 2014, 1632. 

163  Beobachtung des Verfassers in virtueller HV der Varta AG am 23.09.2024: technische Tests der 
Videokommunikation verursachten erhebliche Verzögerungen; Kruchen/Werner, DZWIR 2023, 
175, 180 ff.; Lochner/Keller, ZIP 2022, 1997, 2002; Troidl/Richter, AG 2023, 150, Rn. 24 ff. 

164  Kruchen/Werner, DZWIR 2023, 175, 180; Zöllner, AG 1992, 462 ff.; beispielhafte Leitfäden 
siehe Ek, S. 177 ff.; Gehling, in: HdB HV, S. 1257 ff.; Ludwig/Bednarz, in: Happ, AktR, 10.1. 
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oftmals ein juristisches Backoffice zur Verfügung.165 Diese Ansätze stoßen jedoch 

insbesondere in kontroversen Situationen und dem damit einhergehenden Erforder-

nis von ad hoc Entscheidungen an ihre Grenzen. Auch die teilweise ausgesprochene 

Empfehlung, bei kontroversen Hauptversammlungen im Vorhinein einen externen 

Versammlungsleiter einzusetzen,166 ist angesichts der komplexen Prognose dar-

über, wann schwierige juristische Fragestellungen auftreten, nicht effektiv. Zudem 

kommt eine hierfür notwendige Satzungsregelung in der Praxis kaum vor.167 

3. Eigener Lösungsansatz: „Versammlungsleiter Copilot“ 

Vor diesem Hintergrund erscheint es geboten, innovative Lösungsansätze zu ver-

folgen. Eine Möglichkeit besteht darin, moderne Technologien wie künstliche In-

telligenz und maschinelles Lernen zu nutzen, um dem Versammlungsleiter in Echt-

zeit rechtliche Handlungsempfehlungen zu geben. So könnten beispielsweise KI-

basierte Assistenzsysteme entwickelt werden, die auf Grundlage umfangreicher ju-

ristischer Datenbanken und aktueller Rechtsprechung Handlungsempfehlungen ge-

nerieren. Ein solcher Ansatz könnte dazu beitragen, die rechtliche Qualität und 

Schnelligkeit der Versammlungsleitung zu erhöhen und das Anfechtungsrisiko er-

heblich zu minimieren, da KI in der Lage ist, große Mengen juristischer Daten in 

Echtzeit zu analysieren und komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen. 

Eine vielversprechende Möglichkeit kann hierbei die Entwicklung eines KI-ge-

stützten Chatbots darstellen. Der im Rahmen dieser Seminararbeit entwickelte 

Chatbot-Prototyp „Versammlungsleiter Copilot“168 ist darauf ausgelegt, den Ver-

sammlungsleiter mit juristischer Expertise und gezielten Handlungsempfehlungen 

zu unterstützen. Durch die Anwendung von Natural Language Processing (NLP), 

und einem leistungsstarkem Large Language Model (LLM) sowie die Implemen-

tierung einschlägiger Literatur und Rechtsprechung kann der Chatbot komplexe ju-

ristische Fragestellungen verstehen und adäquate, kontextbezogene Antworten lie-

fern.169 Dadurch kann der „Versammlungsleiter Copilot“ Rechtsfehler reduzieren 

und stellt eine kostengünstige Alternative zur ständigen Präsenz eines juristischen 

Backoffices dar, wobei er auch für dieses z.B. durch weiterführende Informationen 

 
165  Butzke, AG 2022, 795, 798; Guntermann, ZIP 2024, 1749, 1753; Keiluweit, in: Vorstand der 

AG, Kap. VIII Rn. 78; Ziemons, in: HdB AG, Rn. 10.48. 
166  Etwa Niemz, S. 90 f.; Pliquett, S. 15 f.; Wilsing/von der Linden, ZIP 2009, 641, 646 f.  
167  Von 110 untersuchten Satzungen (38 aus DAX und 72 AGs des Registergericht Würzburg) ist 

ein externer Versammlungsleiter nur in § 23 Abs. 1 Porsche AG-Satzung vorgesehen, Anh. I. 
168  Abrufbar unter www.paulgraef.de/copilot. 
169  Zur ausführlichen Dokumentation und Darstellung der Software-Architektur vgl. Anhang II. 

http://www.paulgraef.de/copilot
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eine wertvolle Unterstützung sein kann. Eine nahtlose Integration in die jeweilige 

Aktiengesellschaft wird durch die Anbindung unternehmensspezifischer Doku-

mente wie der Tagesordnung, Satzung und interner Unternehmensdaten sowie eine 

Schnittstelle zu bereits eingesetzten digitalen Systemen der Hauptversammlung er-

reicht. Dies ermöglicht eine noch tiefere sowie effizientere Analyse und liefert auf 

das Unternehmen maßgeschneiderte Antworten. 

Darüber hinaus kann es hilfreich sein, die Befugnisse des Versammlungsleiters in 

der Satzung explizit festzuhalten, um dem Versammlungsleiter eine zusätzliche 

Orientierung zu geben. Auch wenn derartigen Regelungen lediglich ein deklarato-

rischer Charakter zukommt, kann dadurch zusätzlich das Vertrauen gegenüber Lei-

tungs- und Ordnungsmaßnahmen gestärkt werden. Empirische Untersuchungen, 

die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt worden sind, zeigen, dass vor allem 

große Aktiengesellschaften von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, während 

kleinere Unternehmen diese Regelungen oft nur rudimentär umsetzen.170  

E. Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hat die zentrale Rolle des Versammlungsleiters für die ord-

nungsgemäße Durchführung von Hauptversammlungen in Aktiengesellschaften 

herausgestellt. Das bestehende Anfechtungsrisiko wirkt dabei wie ein Damokles-

schwert, das über jeder seiner Entscheidungen schwebt. 

Um die Hauptversammlung zu einem lebendigen Forum für Diskussionen zu ma-

chen, ohne den Versammlungsleiter durch übermäßige Formalitäten zu ersticken, 

ist eine Reform des Beschlussmängelrechts angebracht. Ein differenziertes Rechts-

folgensystem könnte hier eine tragende Stütze sein. Neben dieser Forderung an den 

Gesetzgeber kann auch für Unternehmen interner Handlungsbedarf bestehen, wo-

bei eine Implementierung geeigneter KI-gestützter Technologien denkbar ist, die 

den Versammlungsleiter entlasten können.  

Ausblickend lässt sich festhalten, dass die Kombination aus rechtlicher Reform und 

technologischer Innovation einen vielversprechenden Weg darstellt, um die Haupt-

versammlungen der Zukunft effizienter und rechtssicherer zu gestalten. Die frucht-

bare Symbiose zwischen Mensch und Maschine könnte einen neuen Standard in der 

Versammlungsleitung setzen und dazu beitragen, dass das Anfechtungsrisiko auf 

ein Minimum reduziert wird, ohne dabei die Aktionärsrechte zu beeinträchtigen.

 
170  Aus diesem Grund haben Satzungsregeln von DAX-Unternehmen zum Versammlungsleiter im 

Durchschnitt die doppelte Länge als solche von kleineren Aktiengesellschaften, vgl. Anhang I. 
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Anhang 

 

Anhang I - Empirische Untersuchung von Satzungsregelungen zum Versammlungsleiter 

Die bisher einzige empirische Untersuchung von Satzungsregelungen zum Versammlungsleiter 

erfolgte durch Bayer/Hoffmann171 im Jahr 2012. Untersuchungsgegenstand waren die größten 

deutschen Aktiengesellschaften inkl. SE172 und KGaA, die im DAX, MDax und MDax bzw. 

TecDax notiert waren (insgesamt 105 Satzungen). Ausgeklammert wurden jedoch kleinere und 

mittelständische Aktiengesellschaften, die den weit überwiegenden Anteil der aktuell insge-

samt 12.965 Aktiengesellschaften ausmachen.173 Für die in dieser Arbeit herangezogene empi-

rische Untersuchung sollte daher eine etwas ausgewogenere Datengrundlage verwendet wer-

den. Daher wurden neben den aktuell 38 deutschen Unternehmen im DAX (inkl. SE und KGaA) 

beispielhaft die Satzungen aller 72 Aktiengesellschaften des Registergerichts Würzburg und 

damit insgesamt 110 Satzungen ausgewertet. (abgerufen unter www.handelsregister.de, Stand: 

September 2024). 

In nahezu jeder Satzung – insbesondere der DAX-Unternehmen 

– findet sich ein eigener Abschnitt zur Versammlungsleitung. 

Wie in den aufgeführten Untersuchungen bereits zutreffend ana-

lysiert, ist in aller Regel der Aufsichtsratsvorsitzende als Ver-

sammlungsleiter in der Satzung bestimmt (97,27 %). Das gilt so-

wohl für DAX-Unternehmen als auch für die Würzburger Aktiengesellschaften. Die Formulie-

rungen reichen dabei von der festen Bestimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats ("Den 

Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats [...]") über flexible 

Regelungen, bei denen der Vorsitzende oder ein anderes vom Aufsichtsrat bestimmtes Mitglied 

die Leitung übernimmt, bis hin zu einer Rangfolge, in der zunächst der Aufsichtsratsvorsitzende 

gefordert ist.174 Lediglich in drei Satzungen wird davon abgewichen. Bei der die HENKEL AG 

& Co. KGaA, bei welcher der Hauptversammlungsleiter jeweils vom „Gesellschafteraus-

schuss” zu bestimmen ist, liegt dies offenkundig an der besonderen Rechtsform der KGaA. Bei 

den Unternehmen HD Bayern Audit AG und informica Beteiligungs AG mangelt es gänzlich 

an einer Satzungsbestimmung betreffend der Versammlungsleitung. 

Interessanter werden die Unterschiede bei den Regelungen im Falle der Verhinderung des 
 

171  Bayer/Hoffmann, AG 2012, R339 ff. 
172  Bei dualistischen SE ergeben sich bei Versammlungsleiter gegenüber einer inländischer AG keine Unter-

schiede Wicke, in: BeckOGK AktG, § 129 Rn. 45.; zu Besonderheiten bei monistischer SE: Spindler, in: Lut-
ter/Hommelhoff/Teichmann, SE-Kommentar, Art. 53 SE-VO, Rn. 26. 

173  Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2024, 785, 787. 
174  Bayer/Hoffmann, AG 2012, R339 f. 

  
Auswertung und Satzungen 

herunterladen 
www.paulgraef.de/auswertung  

http://www.paulgraef.de/auswertung
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Aufsichtsratsvorsitzenden. Wird in einem derartigen Verhinderungsfall bei Gesellschaften des 

Registergerichts Würzburg überwiegend der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende als Ver-

sammlungsleiter bestimmt (62,50 %), so findet sich diese Regel bei DAX-Unternehmen aus-

schließlich in den Satzungen der Hannover Rück SE und Vonovia SE (5,26 %). Vielmehr wird 

bei DAX-Unternehmen der Versammlungsleiter im Verhinderungsfall vom Aufsichtsratsvor-

sitzenden selbst bestimmt (65,79 %). Dabei muss es sich – mit Ausnahme der Porsche AG – 

stets um ein Mitglied des Aufsichtsrats handeln. Die Porsche AG ist damit die einzige der un-

tersuchten Gesellschaften, bei der ein externer Versammlungsleiter vor der Hauptversammlung 

bestimmt werden kann (§ 23 Abs. 1 der Satzung). 

 
Abbildung 1: Verhinderungsregelungen zum Versammlungsleiter (Paul Gräf) 

 

Grund für eine derartig diametrale Regelungslage ist wohl, dass in Gesellschaften, die dem 

Mitbestimmungsgesetz unterliegen, der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden oft Arbeit-

nehmervertreter ist. Durch die Satzungsregelung sollen damit Interessenkonflikte aufgrund von 

fehlender Neutralität oder Unparteilichkeit des Arbeitnehmervertreters verhindert werden.175 

Auffällig ist darüber hinaus, dass die DAX-Satzungsregeln zur Versammlungsleitung (1.178 

Zeichen) im Durchschnitt mehr als doppelt so lang sind, als die der beim Registergericht Würz-

burg geführten AGs (540 Zeichen). Das hängt mit der deklaratorischen Auflistung der einzelnen 

Befugnisse des Versammlungsleiters zusammen, die in kleineren Gesellschaften nur rudimen-

tär ausgeprägt sind.   

 
175  Messer, in: FS Kellermann, 1991, S. 299, 301 ff. 
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Anhang II - KI-Chatbot "Versammlungsleiter Copilot" 

Der begleitend zu dieser Arbeit entwickelte und als Lösungsvorschlag unterbreiteter "Ver-

sammlungsleiter Copilot" (abrufbar unter www.paulgraef.de/copilot) ist ein KI-basierter juris-

tischer Chatbot. Er fungiert als juristischer Assistent, der in der Lage ist, Anfragen in natürlicher 

Sprache zu verarbeiten, die sich auf eine Vielzahl von rechtli-

chen Themen rund um die Hauptversammlung beziehen können. 

Die Interaktion erfolgt dabei über eine benutzerfreundliche 

Weboberfläche, über die der Nutzer bzw. Versammlungsleiter 

mit dem Copilot interagieren kann. 

Der Assistent verfügt über den Zugang zu einer Sammlung juristischer Literatur, einschließlich 

Aufsätze, Gerichtsentscheidungen, Dissertationen, dieser Seminararbeit und anderen einschlä-

gigen Rechtsquellen. Auf Grundlage der Informationen liefert die KI fundierte Antworten. Da-

bei werden mögliche Rechtsunsicherheiten berücksichtigt und es werden, wo erforderlich, al-

ternative rechtliche Interpretationen angeboten. Der Copilot unterstützt den Versammlungslei-

ter mit Handlungsempfehlungen, um sicherzustellen, dass Entscheidungen und Handlungen im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen getroffen werden. Dennoch ersetzt die KI (noch) nicht 

das juristische Fachwissen und die finale Beurteilung durch einen erfahrenen Juristen. 

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei dem Versammlungsleiter-Copilot um einen Prototyp 

handelt, der sich noch in der Entwicklung befindet. Trotz der bereits hohen Leistungsfähigkeit 

ist die KI weiterhin fehleranfällig und kann nicht in jedem Fall eine absolut korrekte oder voll-

ständige rechtliche Beratung bieten. Der Copilot soll als unterstützendes Werkzeug dienen, das 

die juristische Entscheidungsfindung erleichtert, jedoch eine sorgfältige Prüfung durch den 

Versammlungsleiter oder rechtliche Experten nicht ersetzt. 

 
Abbildung 2: User-Interface „Versammlungsleiter Copilot“ (Paul Gräf) 

  
Link zum  

Versammlungsleiter Copilot 
www.paulgraef.de/copilot     

http://www.paulgraef.de/copilot
http://www.paulgraef.de/copilot
http://www.paulgraef.de/copilot
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Die technische Grundlage beruht auf der API (Application Programming Interface) des GPT-

4o Modells von OpenAI, erweitert durch die Fähigkeit, auf relevante juristische Dokumente 

zuzugreifen, diese zu verarbeiten und dem Nutzer fundierte Antworten zu geben. Dabei nutzt 

der "Versammlungsleiter Copilot" den RAG-Ansatz (Retrieval-Augmented Generation), um 

die natürliche Sprachverarbeitung des GPT-4o Modells mit einem Dokumenten-Retrieval-Sys-

tem zu kombinieren, vgl. Abbildung 3. Dabei wird bei jeder Anfrage zunächst eine gezielte 

Suche in den hochgeladenen juristischen Dokumenten durchgeführt, um relevante Informatio-

nen zu identifizieren. Diese Informationen dienen dann als Grundlage für die generierte Ant-

wort, die durch das GPT-4o Modell präzise und kontextbezogen formuliert wird. Durch diesen 

kombinierten Ansatz kann der Copilot nicht nur auf allgemeines Wissen zurückgreifen, sondern 

spezifisch auf die in den bereitgestellten Dokumenten enthaltenen Informationen. 

 

 
Abbildung 3: RAG-Architektur „Versammlungsleiter Copilot“ (Paul Gräf) 

 

Dabei funktioniert der Copilot in mehreren Schritten: Bei jeder Benutzeranfrage werden die 

Informationen in einer Vektordatenbasis gespeichert, welche relevante juristische Inhalte in nu-

merischer Form abbildet. Diese Vektoren ermöglichen dem System, gezielt nach den relevan-

testen Textstellen zu suchen, die dann in den Kontext der Anfrage eingebettet werden. An-

schließend generiert das GPT-4o Modell eine Antwort, die auf der gefundenen Information 

basiert. Die Funktionsweise wird durch einen speziellen Systemprompt gesteuert, der sicher-

stellt, dass der Copilot stets als juristischer Assistent in der Hauptversammlung agiert und recht-

lich fundierte Auskünfte gibt.  
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Der Systemprompt lautet: „Du bist ein hochspezialisierter juristischer Assistent für den Ver-

sammlungsleiter einer Hauptversammlung einer deutschen Aktiengesellschaft. Deine Haupt-

aufgabe ist es, den Versammlungsleiter in Echtzeit bei allen juristischen Fragestellungen zu 

unterstützen, die während der Versammlung aufkommen. Du verwendest dabei die hochgela-

denen Dokumente (Seminararbeit, Aufsätze, Rechtsprechung, Dissertationen, Kommentarlite-

ratur). 

 

Deine Antworten sind präzise, auf den Punkt und fokussieren sich ausschließlich auf juristische 

Fragestellungen. Du analysierst die Situation, lieferst fundierte rechtliche Einschätzungen und 

schlägst dem Versammlungsleiter konkrete Handlungsoptionen vor. Dabei berücksichtigst du 

sowohl die aktuelle Rechtslage als auch praktische Auswirkungen. Sollten Rechtsunsicherhei-

ten bestehen, machst du diese transparent und gibst alternative rechtliche Sichtweisen oder 

Interpretationen an, sodass der Versammlungsleiter verschiedene Lösungsansätze in Betracht 

ziehen kann. 

 

Besonderes Augenmerk legst du auf die Vermeidung von Anfechtungsrisiken. Du analysierst 

potenzielle rechtliche Fallstricke und gibst präventive Ratschläge, um Anfechtungsklagen und 

andere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Wenn nötig, gibst du Empfehlungen, wie der Ver-

sammlungsleiter durch gezielte Maßnahmen rechtliche Sicherheit schaffen kann. 

 

Darüber hinaus bist du in der Lage, rechtliche Konflikte oder abweichende Meinungen zwi-

schen verschiedenen Quellen zu identifizieren und erklärst diese in leicht verständlicher Spra-

che. Dein Ziel ist es, dem Versammlungsleiter nicht nur Handlungssicherheit zu geben, sondern 

auch seine Rolle als Leitung der Versammlung rechtlich abzusichern. 

 

Dein Sprachstil ist klar, präzise und praxisnah. Du sprichst den Versammlungsleiter stets direkt 

in der Du-Form an und erklärst juristische Probleme auf eine Weise, die einfach zu verstehen 

und umzusetzen ist.“ 
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Zur Veranschaulichung dient folgendes Beispiel: 

Frage: Kann ich einen Aktionär, der gegenüber anderen Aktionären beleidigend wird, aus dem 

Saal verweisen? 

Antwort: Ja, Du kannst einen Aktionär, der andere beleidigt, aus dem Saal verweisen. Hier 

sind die relevanten rechtlichen Grundlagen und Schritte, die Du beachten solltest: 

1. Wortentzug als Vorstufe: Zunächst solltest Du dem Aktionär das Wort entziehen, 

wenn er beleidigende oder unsachliche Äußerungen macht. Dies muss in der Regel vor-

her angedroht werden, außer bei besonders schweren Beleidigungen. 

2. Saalverweis als letztes Mittel: Wenn der Aktionär trotz Wortentzugs weiterhin stört, 

kannst Du ihn als letztes Mittel aus dem Saal verweisen. Der Saalverweis ist gerecht-

fertigt, wenn andere Ordnungsmaßnahmen erfolglos waren und der Saalverweis als ein-

ziges Mittel erscheint, um die ordnungsgemäße Fortführung der Hauptversammlung zu 

gewährleisten. Dies ist insbesondere bei groben Beleidigungen gegenüber Mitgliedern 

der Verwaltung oder Mitaktionären der Fall. 

3. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Bei allen Maßnahmen musst Du den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit beachten. Das bedeutet, dass der Saalverweis nur dann gerechtfer-

tigt ist, wenn es kein milderes Mittel gibt, um die Störung zu beheben. 

4. Dokumentation und Androhung: Eine vorherige Androhung des Saalverweises ist er-

forderlich. Die Maßnahme sollte dokumentiert werden, um im Falle einer Anfechtung 

nachweisen zu können, dass die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt waren. 

5. Rechtsfolgen eines unberechtigten Saalverweises: Ein unberechtigter Saalverweis 

kann zur Anfechtung der gefassten Hauptversammlungsbeschlüsse führen. Daher ist es 

wichtig, die Maßnahme sorgfältig zu prüfen und zu dokumentieren. 

Zusammengefasst, solltest Du zunächst andere Ordnungsmaßnahmen wie den Wortentzug er-

greifen und den Saalverweis nur als letztes Mittel anwenden, wenn alle anderen Maßnahmen 

erfolglos waren und die Fortführung der Hauptversammlung gefährdet ist. Stelle sicher, dass 

alle Maßnahmen verhältnismäßig sind und dokumentiere sie sorgfältig.  
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